
Stadt Rendsburg 
Die/der Vorsitzende 

 
 
 
 
 

 
Niederschrift 

 
der 3. Sitzung des Bauausschusses 

 
am Dienstag, 23.04.2019, 
von 18:00 bis 21:00 Uhr 

 
Ort: Ratssaal im Alten Rathaus 

 
Sitzungsunterbrechnung von 20:12 Uhr bis 20:20 Uhr 

 

Teilnehmer Fraktion Bemerkung 

Anwesend: 

Ratsmitglieder 

Ingolf Bädtker CDU anwesend bis TOP 8 

Axel Bornhöft CDU  

Gunnar Knabe CDU  

Hans Kohlmeyer FDP  

Ute Landt SPD  

Lothar Möhding SPD  

Armin Rösener GRÜNE  

Klaus Schaffner GRÜNE  

Andreas Vollstedt SSW  

Bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse 

Silvia Bracker SPD stellvertretend für Ratsherrn Tams 

Matthias Luckhardt CDU  

Samuel Rothberger DIE LINKE  

Gerrit van den Toren SPD anwesend ab TOP 3 

Verwaltung 

Pierre Gilgenast  Bürgermeister 

Frank Thomsen  Fachbereichsleitung Bau und Umwelt 

Andrea Hagen  
Fachdienstleitung Bauverwaltung, 
Schriftführung 

Thomas Siegel  Fachdienstleitung Hochbau 



Seite 2 von 18 
 

 
Gäste 

Alexandra Dahmen  BIG-Städtebau 

Joachim Lenschow  Drees & Sommer 

Christian Peters  Seniorenrat 

Jan-Hendrik Frank  Landeszeitung 

Hans-Jürgen Jensen  Kieler Nachrichten 

Einwohnerinnen/Einwohner  7 Personen 

 

Nicht anwesend: 

Ralf Tams SPD Ratsherr 

 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird festgestellt, dass das Gremium Bauausschuss ordnungsge-
mäß einberufen wurde und beschlussfähig ist. Der Vorsitzende fragt die anwesenden Mitglieder, 
ob sich Hinweise auf mögliche Ausschließungsgründe nach den gesetzlichen Bestimmungen der 
Gemeindeordnung ergeben.  
Ratsherr Bädtker erklärt sich zu TOP 13 (im nicht öffentlichen Teil) für befangen. 
 
Ratsherr Knabe macht darauf aufmerksam, dass die Protokollführung durch ein elektronisches 
Hilfsmittel unterstützt wird. Mit einem Hinweisschild wurde ebenfalls darauf hingewiesen. 
 
Ratsherr Knabe weist darauf hin, dass die Tagesordnungspunkte 11 bis 13 in nicht öffentlicher 
Sitzung zu beraten sind. Das Gremium stimmt der Beratung dieser Tagesordnungspunkte in nicht 
öffentlicher Sitzung einstimmig zu. 
 
Änderungen zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht. 
 
Die Tagesordnung lautet wie folgt: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
TOP 1 Einwohnerinnen- / Einwohnerfragestunde 

 
TOP 2 Einwendungen gegen die Niederschrift des Bauausschusses Rendsburg Nr. 2/2019 

vom 26.02.2019 
 

TOP 3 Gymnasium Herderschule 
Entscheidung über die Sanierung oder den Neubau des Hauptgebäudes 
Vorlage: 2019/663 
 

TOP 4 Sanierungsgebiet "Rendsburger Altstadt" 
Auftaktveranstaltung 
Vorlage: 2019/638 
 

TOP 5 Bebauungsplan Nr. 24 "Heitmann'sche Koppeln" 
Geltungsbereich der Neuaufstellung 
Vorlage: 2019/651 
 

TOP 6 Bebauungsplan Nr. 101 und 51. Änderung des Flächennutzungsplanes "Solar-
Freiflächenanlagen Mastbrook -Nord / Kortenfohr" 
- Aufstellungsbeschluss - 
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Vorlage: 2019/639 
 

TOP 7 Grundschule Obereider 
Erneuerung des Kunstrasen-Spielfeldes 
Aufhebung des Haushaltssperrvermerks 
Vorlage: 2019/590 
 

TOP 8 Kiosk mit öffentlicher WC-Anlage am Fußgängertunnel 
Abriss und Grundstücksverkauf 
Vorlage: 2019/642 
 

TOP 9 Planungen der Nachbargemeinden 
Gemeinde Borgstedt 
Bebauungsplan Nr. 18.3 "An der Buschkate" 
Vorlage: 2019/621 
 

TOP 10 Anfragen und Mitteilungen 
 

TOP 10.1 Anfragen und Mitteilungen 
Zweckentfremdung von Wohnraum 
 

TOP 10.2 Anfragen und Mitteilungen 
Conventgarten, Umgestaltung der Treppenanlage 
 

TOP 10.3 Anfragen und Mitteilungen 
WC-Anlage aus Frankreich 
 

TOP 10.4 Anfragen und Mitteilungen 
Betonsperren in der Holsteiner Straße 
 

TOP 10.5 Anfragen und Mitteilungen 
Ansiedlung Amazon in Borgstedt 
 

TOP 10.6 Anfragen und Mitteilungen 
Gestaltungssatzung 
 

TOP 10.7 Anfragen und Mitteilungen 
Konrad-Adenauer-Straße 
 

TOP 10.8 Anfragen und Mitteilungen 
Herderschule 
 

 
Nicht öffentlicher Teil: 
 
TOP 11 Einwendungen gegen die Niederschrift des Bauausschusses Rendsburg Nr. 2/2019 

vom 26.02.2019 
 

TOP 12 Aus dem Fachdienst Bauaufsicht: Vorgänge zur Information des Bauausschusses 
Vorlage: 2019/643 
 

TOP 13 Aus dem Fachdienst Bauaufsicht: Vorgänge zur Information des Bauausschusses 
Vorlage: 2019/666 
 

TOP 14 Verschiedenes 
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TOP 14.1 Verschiedenes 

 
TOP 14.2 Verschiedenes 

 
Öffentlicher Teil: 
 
TOP 15 Bekanntmachung von in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen 

 
 
 

Protokoll: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
TOP 1: 
Einwohnerinnen- / Einwohnerfragestunde 
 
Im Rahmen der Einwohnerfragestunde wurden keine Fragen gestellt. 
 
 
TOP 2: 
Einwendungen gegen die Niederschrift des Bauausschusses Rendsburg Nr. 2/2019 vom 
26.02.2019 
 
Herr Scherpe hat dem Vorsitzenden Einwendungen zum Protokoll zu TOP 23.5 in schriftlicher 
Form mitgeteilt. 
Da Ratsherr Knabe die Einwendungen inhaltlich nicht nachvollziehen kann, sind diese ggf. in der 
nächsten Sitzung noch einmal aufzurufen. 
 
Weitere Einwendungen liegen nicht vor.  
 
 
TOP 3: 
Gymnasium Herderschule 
Entscheidung über die Sanierung oder den Neubau des Hauptgebäudes 
Vorlage: 2019/663 
 
Fachbereichsleiter Thomsen erläutert, dass zwischenzeitlich von dem Büro für Projektmanage-
ment und bautechnische Beratung Drees & Sommer (Kiel/Hamburg) sowohl eine Bewertung des 
Gebäudezustands als auch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt wurden. 
 
Aufgrund des Ergebnisses wurde der Beschlussvorschlag hinsichtlich eines Neubaus formuliert. 
Gleichzeitig wird vorgeschlagen, zur Entwicklung eines Vorschlages für einen Neubaustandort 
einen Zieldefinitions-Workshop durchzuführen. 
Herr Lenschow von Drees & Sommer stellt nunmehr das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung vor: 
 
Zunächst wurde der jetzige Zustand des Hauptgebäudes bewertet. Dann wurde ein Vergleich der 
Varianten Sanierung und Abbruch mit Neubau des Hauptgebäudes bei identischem Raum- und 
Funktionsprogramm durchgeführt. Danach erfolgte eine Grobkostenschätzung für die Sanierung 
und einen Neubau des Bestandsgebäudes. Als weitere Vorgehensweise werden die Abfolge bzw. 
Realisierung der zwei Varianten schematisch dargestellt. 
 
Des Weiteren werden eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Anwendung der DCF-Analyse und 
eine SWOT-Analyse zur Bewertung von Chancen und Risiken beider Varianten erstellt. 
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Anhand der Bestandsanalyse ist erkennbar, dass bereits ohne die Standsicherheitsprobleme um-
fangreiche Sanierungsmaßnahmen insbesondere bei der Fassade, des Daches und der Fenster 
erforderlich wären. Es besteht ein Sanierungsstau hinsichtlich der technischen Gewerke und 
Brandschutzmängel. Ferner ist keine Barrierefreiheit gewährleistet. 
 
Das Tragverhalten der Fassaden und Decken ist jedoch eingeschränkt. Bei der Sanierung des 
Hauptgebäudes wären unter Beibehaltung des bestehenden Raumprogramms folgende Maßnah-
men erforderlich: 
 

 Grundsanierung der Bestandsbebauung einschließlich energetischer Sanierung auf aktuel-
lem EnEV-Standard, da aufgrund der Größe des Eingriffs der Bestandsschutz verloren geht 

 Kernsanierung des WC-Traktes 

 Temporäre Absteifung des Hauptgebäudes während der Fassadenerneuerung 

 Erweiterung um einen Aufzug zur Herstellung der Barrierefreiheit, da aufgrund der Größe 
des Eingriffs ebenfalls der Bestandsschutz verloren geht 

 temporäre Maßnahmen bzgl. der Bewegungs- und Rettungswege sowie Schutz umliegen-
der Bebauung  

 Interimslösung Modul- bzw. Containerbau zur Auslagerung der Lehrtätigkeiten sowie der 
Verwaltungsräume während der Sanierungsarbeiten 

 
Für Abbruch und Neubau des Hauptgebäudes wären ebenfalls unter Beibehaltung des bestehen-
den Raumprogramms folgende Maßnahmen erforderlich: 
 

 vollständiger Abbruch der Bestandsbebauung 

 vollständiger barrierefreier Neubau des Hauptgebäudes 

 Abbruch und Neubau des WC-Traktes 

 temporäre Maßnahmen bzgl. Bewegungs- und Rettungsweg sowie Schutz umliegender 
Bebauung 

 Interimslösung Modul- bzw. Containerbau zur Auslagerung der Lehrtätigkeiten sowie der 
Verwaltungsgebäude während des Abbruches und des Neubaus des Gebäudes, soweit der 
Standort unverändert bleiben soll 

 
Ferner stellt Herr Lenschow einen möglichen Zeitablauf dar. Im Jahre 2019 würde das Planeraus-
wahlverfahren stattfinden, im Jahre 2020 die Vorbereitungen wie z. B. Planungen und Ausschrei-
bung und Vergabe. Im Jahre 2021 wären der Abbruch und die Sanierung bzw. der Neubau zu ter-
minieren, so dass frühestens im Jahre 2022 das Gebäude bezogen werden könnte. 
 
Herr Lenschow erklärt, dass bei beiden Varianten keine Änderungen am vorhandenen Raumpro-
gramm vorgenommen und der Einbau und die Installation einer Aufzugsanlage berücksichtigt wor-
den sind. Die Kosten für die Interimslösung fließen nicht in die Investitionskostenschätzung ein. 
 
Die Baunebenkosten wurden für die Sanierung mit 30 % und für den Neubau mit 25 % kalkuliert. 
Die Risikozuschläge wurden für die Sanierung mit 20 % und für den Neubau mit 8 % kalkuliert. 
Als zusätzlichen Kostenfaktor wurde für die Baukostensteigerung von 2019 auf 2021 18,8 % einge-
rechnet, um der Baupreisentwicklung Rechnung zu tragen. 

 
Bei einer Grobkostenschätzung würden sich die reinen Baukosten bei der Sanierung auf 
ca. 5 Mio. € und bei einem Neubau auf ca. 6 Mio. € belaufen. 
 
Unter Berücksichtigung der Baunebenkosten wäre bei der Sanierung von Gesamtkosten in Höhe 
von 8,22 Mio. € und bei einem Neubau von 8,09 Mio. € auszugehen. 
 
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat ergeben, dass sich die Betriebs- und Bewirtschaftungskos-
ten bei der Sanierung auf 62,85 €/m² BGF und bei einem Neubau auf 54,70 €/m² BGF belaufen. 
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Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung hat ergeben, dass die 
positiven Aspekte bei der Variante Neubau überwiegen. 
 
Sodann stellt Herr Lenschow die Stärken und Schwächen, die Chancen und Risiken beider Varian-
ten dar. 
 
Aus diesen Faktoren wird die Realisierung der Variante Neubau empfohlen. 
 
Nunmehr steht Herr Lenschow für Fragen des Bauausschusses zur Verfügung. 
 
Ratsfrau Landt ist davon ausgegangen, dass das Hauptgebäude sofort abgerissen werden soll. 
Nach den vorliegenden Erkenntnissen kann das Gebäude vorübergehend weiterhin genutzt wer-
den. Somit ist ihres Erachtens die Sanierung noch nicht ganz ausgeschlossen, da diese ebenfalls 
eine Modernisierung beinhaltet.  
Herr Lenschow erklärt, dass eine Sanierung den aktuellen Baustandards entsprechen müsste.  
Ratsfrau Landt interessiert, wie hoch sich die Kosten belaufen, wenn die aktuellen Erfordernisse 
zunächst unberücksichtigt bleiben. 
Fachbereichsleiter Thomsen gibt zu bedenken, dass das beteiligte Prüfstatik-Büro die Fortsetzung 
der Nutzung zunächst bis auf Weiteres gestattet hat. Es kann jedoch nicht prognostiziert werden, 
wie sich die Standfestigkeit entwickeln wird. Sollten neue akute Schäden auftreten, wäre eine wei-
tere Nutzung nicht mehr zulässig. Das Gebäude wird monatlich auf ggf. neu hinzutretende Schä-
den überprüft. Falls eine Sanierung durchgeführt werden soll, ist die Anpassung an neuere Stan-
dards obligatorisch. Dann kann z. B. auf einen Aufzug nicht mehr verzichtet werden. Dieses An-
passungsverlangen ergibt sich aus der Bauordnung.  
Herr Lenschow ergänzt, dass der Bestandschutz mit der Sanierungsmaßnahme erlischt. 
 
Für Ratsherrn Möhding kommt unter Berücksichtigung aller Aspekte nur ein Neubau in Betracht.  
 
Frau Bracker hat Bedenken wegen der Bodenbeschaffenheit bezüglich der Nähe zur Eider. 
Herr Lenschow erwidert, dass in der Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Tiefgründung bereits be-
rücksichtigt wurde. Er macht ferner darauf aufmerksam, dass bei einem Neubau auf dem alten 
Standort die Schüler übergangsweise in Container ausweichen müssten. Diese etwa 2,5 Mio. € 
teure Interimslösung hätte keinen Mehrwert. 
Deshalb hofft er, dass es für einen neuen Standort eine gemeinsame Lösung mit der Schule geben 
wird.  
Herr van den Toren erkennt den Mehrwert einer innerstädtischen Bodenversiegelung an neuer 
Stelle nicht. Es soll in Anbetracht der drohenden Klimabedingungen innerstädtisch nicht neu ge-
baut werden, zumal bei unklaren Gründungsverhältnissen. Wenn großstädtisch neu gebaut wer-
den soll, dann an dem alten Standort. Seines Erachtens sieht er einen größeren Mehrwert in ei-
nem mehrgeschossigen Gebäude als in einem zweigeschossigen Riegel an der Eider. Nicht zu 
versiegeln ist für Städte der maximale Mehrwert. Diesen Mehrwert setzt er höher an als die Kosten 
für eine Interimslösung. 
 
Herr Rothberger merkt an, dass der Sportplatz erhalten werden muss. Deshalb würde sich die 
Fraktion die Linke für einen Neubau auf dem jetzigen Standort aussprechen.  
Fachbereichsleiter Thomsen schlägt vor, die Standortdebatte wie vorgeschlagen in einem Zieldefi-
nitions-Workshop zu führen. 
Ratsherr Vollstedt macht auf die prekäre Haushaltslage der Stadt aufmerksam. Der Workshop soll-
te die Finanzen bei der Debatte nicht aus den Augen verlieren.  
Nachdem keine weiteren Fragen bestehen, bedankt sich der Vorsitzende bei Herrn Lenschow für 
die Ausführungen. 
 
Da seitens der Einwohnerinnen/Einwohnern eine Frage besteht, beantragt Herr van den Toren 
eine kurze Sitzungsunterbrechung. Dem Antrag wird mit 9 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen zuge-
stimmt. 
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Der Vorsitzende des Schulelternbeirates der Herderschule fragt an, ob das Gebäude mit Hilfe der 
Stützen weiterhin genutzt werden kann. Aus Gesprächen mit der Verwaltung ist ihm bekannt, dass 
eine uneingeschränkte Nutzung des Gebäudes weiterhin nicht stattfinden kann. Insbesondere die 
Physikräume im 1. Stock sind nicht zu nutzen. Es ist ihm wichtig nochmals darauf hinzuweisen. 
 
Nachdem keine weiteren Fragen seitens der Einwohnerinnen/Einwohner bestehen, wird die Sit-
zung fortgesetzt. 
 
Ratsherr Rösener ist der Meinung, dass der neue Schulentwicklungsplan, der im Juli vorliegen 
wird, abgewartet werden sollte. 
Nach den Prognosen für die Jahre 2028/29 werden sich die Schülerzahlen im Vergleich zum Jahr 
2013 fast halbieren. Unter diesen Aspekten ist ernsthaft zu hinterfragen, wieviel Beton für diese 
Schülerzahl erforderlich ist. Die Anmeldezahlen an den Gymnasien haben nachgelassen. 
Herr Lenschow empfiehlt, das Raumprogramm anhand des Schulentwicklungsplanes zu verifizie-
ren und parallel dazu den Zieldefinitions-Workshop durchzuführen. 
 
Ratsfrau Landt hat den Eindruck, dass nach der Beschlussvorlage ein Neubau am jetzigen Stand-
ort ausgeschlossen ist. Nach ihrer Interpretation soll die Entscheidung in die Modulbauweise mün-
den. Ratsfrau Landt favorisiert eine ergebnisoffene Standortdiskussion. 
Fachbereichsleiter Thomsen entgegnet, dass in der heutigen Sitzung lediglich grundsätzlich über 
eine Sanierung oder einen Neubau abgestimmt werden soll. 
Herr Rothberger hat bereits auf sinkende Schülerzahlen hingewiesen und daher sollte überlegt 
werden, ob die Gymnasien Herderschule und Helene-Lange-Gymnasium ggf. zusammengelegt 
werden können. Ratsherr Knabe verweist hinsichtlich dieser Fragestellung auf die Zuständigkeit 
des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport. 
 
Ratsherr Bornhöft ist der Meinung, es sollte die gesamte Region betrachtet werden, in der ver-
schiedene Möglichkeiten bestehen, das Abitur zu absolvieren.  
Ratsherr Kohlmeyer spricht sich aufgrund der Kosten für einen Neubau aus.  
Ratsherr Rösener möchte noch einmal deutlich machen, dass es bei den Schülerprognosen denk-
bar ist, dass ein komplettes Gymnasium bzw. eine Liegenschaft weniger benötigt wird. Dazu wären 
weder eine Sanierung noch ein Neubau notwendig. Er geht davon aus, dass mittelfristig ein Gym-
nasium leer stehen wird. 
Herr van den Toren geht davon aus, dass die Anzahl der Abiturienten nicht weniger wird. Eine 
Stadt wie Rendsburg hätte auf keinen Fall ein Gymnasium über. 
 
Ratsherr Rösener schlägt wiederum vor, den Schulentwicklungsplan abzuwarten, der im Juli 2019 
vorgestellt wird und im September 2019 verabschiedet werden soll. 
Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass kein zeitlicher Verzug eintreten soll. 
 
Der Bauausschuss erzielt Konsens, zur Entscheidung über einen Neubau folgenden Punkt in die 
Beschlussvorlage aufzunehmen: 
 
„Dies nur, sofern der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport einen weiteren Bedarf an entspre-
chender Fläche bestätigt, per Beschluss feststellt und der Standort ergebnisoffen diskutiert wird.“ 
 
Ratsfrau Landt fragt an, wie sich momentan die Lösung hinsichtlich der Physikräume darstellt. 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass die Physikräume seit einiger Zeit nicht mehr nutzbar 
sind. 
Die Erneuerung musste unterbrochen werden, nachdem festgestellt wurde, dass Probleme mit der 
Statik aufgetreten sind. Seit dem Zeitraum findet der Physikunterricht in den Klassenräumen statt. 
Für diese Fachräume müsste auf jeden Fall Ersatz beschafft werden. Fachbereichsleiter Thomsen 
ergänzt, dass mit einem Beschluss zur Aufstellung einer „kleinen Interimslösung“ die Kosten zu 
ermitteln und im 1. Nachtrag 2019 bereit zu stellen sind. Ferner wäre der Standort für die Contain-
erlösung zu klären. 
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Nach kurzer Aussprache wird folgender Beschlussvorschlag formuliert über den der Vorsitzende  
abstimmen lässt: 
 

1. Der Bauausschuss spricht sich gegen eine Sanierung des Hauptgebäudes und für dessen 
Abbruch und einem Standort offenen Neubau aus, sofern der Ausschuss für Bildung, Kultur 
und Sport einen weiteren Bedarf ggf. unter Zuhilfenahme des Schulentwicklungsplanes 
feststellt.  

 
2. Die damit verbundenen Kosten einschließlich der Kosten zur Herstellung einer „kleinen“ In-

terimslösung für die seit längerem nicht nutzbaren Physikräume sind in die Beratungen 
zum 1. Nachtragshaushalt 2019 einzubringen. 

 
Zur Steuerung des weiteren planerischen und baulichen Ablaufs sowie zur Entwicklung eines Vor-
schlags für einen Neubaustandort ist ein Zieldefinitions-Workshop durchzuführen. 
 
Fachbereichsleiter Thomsen fragt an, mit wem der Zieldefinitions-Workshop besetzt werden soll. 
Er macht darauf aufmerksam, dass die Anzahl von 15 Personen nicht überschritten werden soll. 
Herr Lenschow ergänzt, dass die Personenzahl von maximal 15 erfahrungsgemäß eine gute hän-
delbare Größe ist.  
Der Bauausschuss verständigt sich darauf, pro Fraktion maximal 2 Vertreter in den Workshop zu 
entsenden.  
 
Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig zugestimmt.  
 
Dem TOP wird mit  
13 Ja-Stimmen  
  0 Nein-Stimmen  
  0 Enthaltungen  
einstimmig zugestimmt.  
 
 
TOP 4: 
Sanierungsgebiet "Rendsburger Altstadt" 
Auftaktveranstaltung 
Vorlage: 2019/638 
 
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Dahmen von der BIG Städtebau 
GmbH. 
Frau Dahmen erinnert an das im Oktober 2018 stattgefundene Werkstattgespräch. 
Es stellte sich die Frage, warum geht es nicht voran, was kann man machen, um das Sanierungs-
gebiet anzuschieben. 
Das Werkstattgespräch hatte mehrere Schwerpunkte: 
 

 Ziele und Prioritäten 

 Öffentlicher Raum 

 Beteiligungs- und Mitwirkungsprozesse 
 
Aus dem Werkstattgespräch ging die Handlungsempfehlung hervor, die Bürgerinnen und Bürger, 
Eigentümerinnen und Eigentümer, sowie interessierte Akteure und Geschäftsleute zu beteiligen. 
Ziel soll es sein, die Probleme des Sanierungsgebietes Altstadt in die Öffentlichkeit zu tragen. 
 
Es sollen die Eigentümerinnen und Eigentümer im Sanierungsgebiet detaillierter informiert und 
aktiviert werden, damit möglichst mehr private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
an Gebäuden stattfinden. 
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Ohne Gebäudemodernisierung wird die Altstadtsanierung nicht komplett erfolgreich sein. Die Mo-
dernisierung ist ein wesentlicher Faktor der Zielerreichung. 
Die Auftaktveranstaltung soll zunächst niedrigschwellig sein, damit die Interessierten selbst über 
den Zeitrahmen entscheiden können, ob und wie sie sich in die Diskussion einbringen. Die Veran-
staltung soll möglichst vor Ort stattfinden. 
 
Aus den Anregungen des Werkstattgespräches wurde ein Vorschlag entwickelt, wie eine Auftakt-
veranstaltung konzipiert werden kann. 
Frau Dahmen schlägt vor, den Altstädter Markt als zentralen Punkt für die Veranstaltung zu nut-
zen. Hier könnten verschiedene Stationen errichtet werden z. B. mit Informationen zum Förderge-
biet und zu Fördermöglichkeiten sowie ergänzende Angebote von anderen in der Innenstadt täti-
gen Akteuren. Übergeordnetes Ziel der Veranstaltung soll sein, die Problemfelder mit Bürgerinnen 
und Bürgern und mit beteiligten Akteuren zu erörtern und ggf. noch weitere Problemfelder zu iden-
tifizieren. Es soll ebenfalls ein Grundstein für eine stärkere Identifikation der Bürgerinnen und Bür-
ger zur Altstadt gelegt und ein Gefühl dafür entwickelt werden, welche Potentiale die Altstadt bein-
haltet.  
 
Frau Dahmen schlägt vor, die Auftaktveranstaltung durch den Bürgermeister oder Vertreter der 
Politik feierlich eröffnen zu lassen und die Gäste zu begrüßen. 
Dazu sollte es einige einleitende Informationen und Erläuterungen geben, warum es zwingend 
notwendig ist, sich um die Altstadt zu kümmern. 
Danach ist vorgesehen, 3 Stationen zu errichten, die sich inhaltlich mit den Sanierungsmaßnah-
men beschäftigen. Eine Station sollte die Gebäude in der Altstadt, eine Station Aufwertung des 
öffentlichen Raumes und eine Station das Thema Identifikation als Schwerpunkt beinhalten. Ferner 
sollen verschiedene Stellwände mit Informationsunterlagen aufgestellt werden. 
 
Beim Thema Gebäude in der Altstadt sollen die erhaltenswerten Gebäude und die Missstände 
analysiert werden. Ferner soll z. B. auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Städtebauförde-
rungsmitteln oder energetischer Fördertöpfe und auf die steuerliche Abschreibung hingewiesen 
werden. 
 
Beim Thema Aufwertung des öffentlichen Raumes könnten beispielsweise der ruhende Verkehr, 
der Durchgangsverkehr, Radwege- und Fußgängerverkehr erörtert werden. Ferner spielen auch 
Angsträume und Beleuchtungen eine wichtige Rolle. Ein sehr wesentliches Thema ist die Barriere-
freiheit. Bei einem Aktionstag könnten z. B. Rollstühle und Rollatoren organisiert werden, um ein 
Gefühl für die Barrieren in der Altstadt vermitteln zu können. 
 
Beim Thema Identifikation soll ermittelt werden, was das Besondere der Altstadt ausmacht und 
was verbessert werden kann, um eine höhere Aufenthaltsqualität zu erreichen. 
 
Außerdem schlägt Frau Dahmen vor, eine weitere Station mit einem Rahmenprogramm zu errich-
ten. 
Sie stellt sich z. B. eine Rallye, Kinderschminken und historische Rundgänge vor. Ziel soll es sein, 
Aufmerksamkeit zu erregen und möglichst viele Personen zu erreichen. 
 
Zu den in der Auftaktveranstaltung identifizierten Themenbereichen sollen Werkstattgespräche 
angeboten werden, die die Themen inhaltlich stärker vertiefen. Hierbei sollen Handlungsmöglich-
keiten konkretisiert und Lösungsvorschläge vorgestellt werden. 
 
Im Vorfeld soll die Veranstaltung mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit wie z. B. Flyern, Plaka-
ten und Presseartikeln beworben werden. 
Die Ergebnisse aus der Auftaktveranstaltung aus der Station Identifikation können genutzt werden, 
um ein Logo oder Branding für die Altstadt zu entwickeln.  
 
Ratsherr Knabe bedankt sich bei Frau Dahmen für die Präsentation. 
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Er merkt an, dass das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration mit den Ergebnis-
sen der Auftaktveranstaltung konfrontiert werden sollte. 
Dazu könnte er sich vorstellen, dass die zuständige Sachbearbeiterin in einer der nächsten Bau-
ausschusssitzungen eingeladen wird, um zu den Hemmnissen Stellung zu beziehen.  
 
Bürgermeister Gilgenast hält diese Veranstaltungen für sehr wichtig, da sich die Stadt Rendsburg 
öffentlich zu dem Thema bekennt. Damit wird eine Atmosphäre für die Rendsburger Innenstadt 
geschaffen. 
Er ist der Meinung, dass nicht nur auf das Ministerium sondern auch auf die Grundstückseigentü-
mer eingewirkt werden sollte, da das gesamte Erscheinungsbild für die Stadt Rendsburg eine 
wichtige Komponente darstellt. 
Auch in der Sitzung mit der neuen Region Rendsburg GmbH wurde deutlich, wie wichtig die 
Rendsburger Innenstadt mit ihrer Strahlkraft ist. Deshalb schlägt er vor, auch diese GmbH mit den 
Ergebnissen der Veranstaltungen zu versorgen. 
 
Ratsherr Vollstedt erklärt, dass aus dem Werkstattgespräch deutlich wurde, wie vielfältig die Prob-
leme in Rendsburg sind. Seines Erachtens ist der Fördermittelgeber gefragt, die Kriterien der Städ-
tebauförderungsrichtlinien zu ändern, da die hochverschuldete Stadt Rendsburg ihre Situation 
nicht aus eigener Kraft verbessern kann. 
 
Ratsherr Bornhöft schlägt vor, alle beteiligten Hauseigentümer direkt einzuladen. 
Frau Dahmen würde in der Vorbereitung ein Organisationskomitee gründen, bei dem auch Vertre-
ter der Politik und von Institutionen beteiligt sein sollten. 
 
Bürgermeister Gilgenast hält es für sehr bedauerlich, dass das Land Schleswig-Holstein noch kei-
nen runden Tisch zur Städtebauförderung eingerichtet hat. In anderen Bundesländern findet ein-
mal im Jahr ein Treffen statt hinsichtlich der Anwendbarkeit der Städtebauförderrichtlinien. Ziel soll 
es sein, die Fördermittel möglichst schnell, flexibel und unbürokratisch einsetzen zu können. 
 
Frau Dahmen ist der Auffassung, dass das Organisationskomitee mit maximal 15 Personen am 
effektivsten arbeiten kann. Es ist jedoch schwierig den Personenkreis zu begrenzen, da noch nicht 
feststeht, wie viele Personen sich aus dem Gewerbe etc. einbringen wollen. 
 
Ratsherr Knabe schlägt vor, dass jede Fraktion eine Person nominiert.  
 
Sodann lässt der Vorsitzende über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen:  
 

1) Die Durchführung einer Auftaktveranstaltung für das Sanierungsgebiet „Rendsburger Alt-
stadt“ wird auf Basis der vorliegenden Veranstaltungskonzeption beschlossen. 

 

2) Die Verwaltung wird gebeten die konkrete Ausgestaltung und Organisation der Veranstal-
tung durchzuführen. 

 
Dem TOP wird mit  
13 Ja-Stimmen  
  0 Nein-Stimmen  
  0 Enthaltungen  
einstimmig zugestimmt.  
 
 
TOP 5: 
Bebauungsplan Nr. 24 "Heitmann'sche Koppeln" 
Geltungsbereich der Neuaufstellung 
Vorlage: 2019/651 
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Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass der B-Plan bei jeder Änderung komplett erneut aufzu-
stellen ist.  
Damit könnte ohne Zeitverlust gleichzeitig der Geltungsbereich erweitert werden, um Retentions-
flächen für die Oberflächenentwässerung und zusätzliche überbaubare Flächen zu sichern. Diese 
sollen zu einem bestimmten Anteil dem öffentlich gefördertem Wohnungsbau unterliegen. 
 
Ratsherr Bädtker erinnert daran, dass bereits für den kleineren Geltungsbereich kein Investor ge-
funden werden konnte. Aus diesem Grunde spricht er sich nicht für die Erweiterung des Geltungs-
bereiches aus. 
 
Ratsfrau Landt schließt sich der Auffassung ihres Vorredners an. 
 
Fachbereichsleiter Thomsen entgegnet, dass die bisherigen Beratungen und Beschlussfassungen 
klar in die Richtung Erweiterung des Geltungsbereiches gegangen sind. Ansonsten wäre kein Ent-
wässerungsgutachten für erweiterte Flächen erforderlich gewesen. Dann hätten auch keine Pla-
nungskosten für eine erweiterte Fläche eingeworben werden müssen, die im Haushalt bereitge-
stellt worden sind. 
 
Falls der Geltungsbereich nicht erweitert werden soll, weist Fachbereichsleiter Thomsen darauf 
hin, dass die vorhandene Fläche von 7 ha nicht wie bisher überbaut werden kann, da innerhalb 
des jetzigen Geltungsbereiches Vorkehrungen für die Oberflächenentwässerung getroffen werden 
müssen. Diese Maßnahmen werden sich zu Lasten des zu kalkulierenden Grundstückspreises 
auswirken. 
 
Ratsherr Möhding fragt an, ob es bereits belastbare Zahlen hinsichtlich der Entwässerungskosten 
gibt. 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass zum jetzigen Zeitpunkt zu den Baukosten noch keine 
Aussage getroffen werden kann. Erst anhand von Vorplanungen können Kosten ermittelt werden. 
 
Ratsherr Knabe resümiert die bisherigen Beratungen und Beschlüsse  in Richtung einer Erweite-
rung und ist erstaunt über die jetzigen Reaktionen aus dem Bauausschuss. 
 
Ratsherr Vollstedt möchte darauf hinweisen, dass das  Baugebiet schnell ausgewiesen werden 
sollte. Bei der Erweiterung des Geltungsbereiches wird es zu Verzögerungen kommen. Fachbe-
reichsleiter Thomsen erklärt, dass die Aufstellungsverfahren bei beiden Varianten gleich lange 
dauern. Das zusätzliche Zeitfenster für eine Erweiterung besteht hauptsächlich in den Grunder-
werbsverhandlungen.  
 
Ratsherr Vollstedt macht auf die prekäre Haushaltssituation aufmerksam. 
 
Ratsfrau Landt erinnert, dass das Entwässerungsgutachten eine Entscheidungshilfe für eine evtl. 
Erweiterung des Geltungsbereiches darstellen sollte. Ihres Erachtens spricht das Gutachten nicht 
für eine Erweiterung des Geltungsbereiches. 
 
Bürgermeister Gilgenast erklärt, dass die Stadt Rendsburg bemüht ist, die Stadt attraktiv zu gestal-
ten und junge Familien anzusiedeln, um zukunftsfähig zu sein. 
Der Stadt Rendsburg stehen jedoch keine Entwicklungsflächen mehr zur Verfügung. Mit diesem 
Baugebiet könnte sich die Stadt für ein extensiveres Vorgehen für Wohnbauland bekennen. 
Die Stadt ist um Wohnbauflächen verlegen. Er appelliert deshalb an den Bauausschuss, Bauland 
für die Zukunft zu akquirieren. Diese Chance sollte genutzt werden, da es an Alternativen für die 
Stadt Rendsburg fehlt. 
 
Ratsherr Möhding schließt sich der Auffassung seines Vorredners an. 
Ratsfrau Landt erklärt, dass sie sich nicht grundsätzlich gegen die Erweiterung des Geltungsberei-
ches ausspricht. Sie vertritt die Auffassung, dass Flächen für den sozialen Wohnungsbau auszu-
weisen sind. 
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Darüber besteht innerhalb des Bauausschusses Konsens. 
 
Ratsherr Bädtker weist darauf hin, dass bereits ein rechtskräftiger B-Plan existiert. 
Die Stadt Rendsburg befindet sich kurzfristig in der Phase in der ehemaligen Eiderkaserne Grund-
stücke zu erschließen und verkaufen zu können. Der B-Plan Nr. 24 bleibt als Option weiterhin be-
stehen. Es könnte ggf. ein zweiter B-Plan erstellt werden. Momentan würde die Stadt Rendsburg 
Haushaltsmittel für eine Vorratsfläche binden, die in den nächsten Jahren definitiv nicht gebraucht 
wird. 
 
Herr van den Toren geht davon aus, dass zukünftig nicht mit sinkenden Grundstückspreisen ge-
rechnet werden kann. Das würde bedeuten, dass der Grunderwerb zukünftig teurer wird. 
 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass in jedem Fall eine B-Plan-Änderung erforderlich ist. In 
diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, die Änderung für eine erweiterte Fläche durchzu-
führen. 
 
Ratsherr Vollstedt fragt an, ob eine Erschließung durch die Stadt selbst möglich ist, um anschlie-
ßend die Grundstücke zu verkaufen. 
 
Fachbereichsleiter Thomsen erwidert, dass die Erschließung komplett vorfinanziert werden müss-
te. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sollte ein privater Erschließungsträger mobili-
siert werden.  
 
Ratsfrau Landt stellt einen Antrag auf Vertagung.  
 
Dem Antrag wird mit  
12 Ja-Stimmen 
  0 Nein-Stimmen 
  1 Enthaltung  
zugestimmt.  
 
 
TOP 6: 
Bebauungsplan Nr. 101 und 51. Änderung des Flächennutzungsplanes "Solar-
Freiflächenanlagen Mastbrook -Nord / Kortenfohr" 
- Aufstellungsbeschluss - 
Vorlage: 2019/639 
 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass die Stadtwerke Rendsburg GmbH im Bereich Mast-
brook-Nord/Kortenfohr Flächen im Umfeld der Bahnlinie Rendsburg-Flensburg für mehrere Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen in Anspruch nehmen wollen. Um das Vorhaben umsetzen zu können, 
müssen zunächst die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 
 
Um die Zielsetzung der energiewirtschaftlichen Nutzung zu ermöglichen, ist die Vorgabe der Flä-
chenentwicklung von der bestehenden Ausweisung als „landwirtschaftliche Flächen“ in eine im 
weiteren Verfahren konkreter zu bestimmende Sonderbaufläche im Flächennutzungsplan zu än-
dern. 
 
Die im Rahmen der beiden Bauleitplanverfahren anfallenden Planungs- und Gutachtenkosten wer-
den auf Grundlage eines bereits abgeschlossenen städtebaulichen Vertrages (Bauplanungsver-
trag) von den Stadtwerken Rendsburg GmbH übernommen.  
 
Sodann lässt der Vorsitzende über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen:  
 
1) Für den in der Anlage 1 bezeichneten Geltungsbereich wird die 51. Änderung des Flächennut-

zungsplanes „Solar-Freiflächenanlage Mastbrook-Nord / Kortenfohr“ der Stadt Rendsburg auf-
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gestellt. 

 
2) Für den in der Anlage 2 bezeichneten Geltungsbereich wird der Bebauungsplan Nr. 101 „So-

lar-Freiflächenanlage Mastbrook-Nord / Kortenfohr“ der Stadt Rendsburg aufgestellt. 
 
3) Die Verwaltung wird gebeten, die Aufstellungsbeschlüsse gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Dem TOP wird mit  
9 Ja-Stimmen  
2 Nein-Stimmen  
2 Enthaltungen  
zugestimmt.  
 
 
TOP 7: 
Grundschule Obereider 
Erneuerung des Kunstrasen-Spielfeldes 
Aufhebung des Haushaltssperrvermerks 
Vorlage: 2019/590 
 
Ratsherr Knabe verweist auf die Vorlage. 
 
Ratsherr Schaffner erklärt, dass Kunstrasenplätze umweltschädlich sind. 
Ferner führt er an, dass der Kunstrasenplatz nicht barrierefrei ist. 
Er wird der Aufhebung des Sperrvermerkes nicht zustimmen. 
 
Ratsherr Knabe erwidert, dass auch ein Rasenplatz aufgrund der Natur der Sache nicht barriere-
frei ist. 
 
Ratsherr Schaffner fragt nach der Höhe der Kosten.  
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass im Haushalt 60.000,00 € veranschlagt worden sind.  
 
Sodann lässt der Vorsitzende über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen:  
 
Der Haushaltssperrvermerk für die Herstellung eines Kunstrasen-Spielfeldes bei der Grundschule 
Obereider wird aufgehoben.  
 
Dem TOP wird mit  
7 Ja-Stimmen  
1 Nein-Stimmen  
5 Enthaltungen  
einstimmig zugestimmt.  
 
Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung von 20:12 Uhr bis 20:20 Uhr. 
 
TOP 8: 
Kiosk mit öffentlicher WC-Anlage am Fußgängertunnel 
Abriss und Grundstücksverkauf 
Vorlage: 2019/642 
 
Fachbereichsleiter Thomsen erläutert, dass der Kiosk mit öffentlichem WC einen dringenden Sa-
nierungsbedarf aufweist. Ferner scheint eine Neuverpachtung nahezu aussichtslos. Aus diesem 
Grunde wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, das Gebäude abzubrechen und das frei gewordene 
Grundstück zum Kauf anzubieten. 
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Ratsherr Knabe erinnert, dass der Fußgängertunnel ein Aushängeschild der Stadt Rendsburg ist.  
 
Ratsfrau Landt spricht sich für die Erhaltung einer öffentlichen WC-Anlage aus. Sie ist der Mei-
nung, dass die Fläche auf jeden Fall im städtischen Besitz bleiben soll. 
Evtl. könnte die Fläche durch Angebote für die Touristen aufgewertet werden. 
 
Ratsherr Bornhöft würde das Gebäude für einen Anerkennungswert von 1,00 € verkaufen mit der 
Auflage, ein öffentliches WC vorzuhalten. 
 
Ratsherr Rösener fragt an, ob es Interessenten für die Grundstücksfläche gibt. 
 
Fachbereichsleiter Thomsen erwidert, dass diese Option noch nicht ermittelt wurde und in den 
Aufgabenbereich des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen fällt. 
 
Ratsherr Möhding spricht sich ebenfalls für den Erhalt einer WC-Anlage aus, insbesondere da der 
Kanal viele Touristen anlockt. 
 
Herr van den Toren hält eine WC-Anlage an der Stelle für zwingend notwendig. 
 
Ratsherr Schaffner macht darauf aufmerksam, dass am Fußgängertunnel eine Mobilitätsstation 
entstehen soll. 
Fachbereichsleiter Thomsen erwidert, dass die Mobilitätsstation auf der südlichen Kanalseite ent-
stehen soll. 
 
Ratsherrn Vollstedt erscheint die Entscheidung zu vorschnell, evtl. sollten Gespräche z. B. mit der 
AktivRegion geführt werden. 
 
Ratsherr Knabe unterbreitet einen Verfahrensvorschlag. Es haben sich aus der Diskussion 3 Vari-
anten ergeben: 
 

 Abriss des Gebäudes und Erstellung einer neuen WC-Anlage 

 Mobilitätsstation 

 Suche nach einem Investor 
 
Ratsherr Bornhöft könnte sich vorstellen, dass ein Eigentümer eher Interesse hätte, in das Gebäu-
de zu investieren als ein Pächter, der eine monatliche Pacht zu entrichten hat. 
Deshalb schlägt er vor, das Gebäude zum Verkauf anzubieten. 
 
Ratsherr Vollstedt schlägt vor, andere Akteure wie z. B. AktivRegion anzusprechen. 
 
Herr Rothberger spricht sich zunächst gegen einen Verkauf aus.  
 
Der Bauausschuss bittet die Verwaltung einstimmig um Prüfung, ob 
 

1. sich potentielle private Interessenten aus den vorangegangenen Pächtern ergeben. 
2. die Neubelebung im Rahmen einer Projektentwicklung realisiert werden kann. 

 
Der Bauausschuss spricht sich einvernehmlich für eine Vertagung aus.  
 
 
TOP 9: 
Planungen der Nachbargemeinden 
Gemeinde Borgstedt 
Bebauungsplan Nr. 18.3 "An der Buschkate" 
Vorlage: 2019/621 
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Fachbereichsleiter Thomsen erläutert, dass es sich um den ersten B-Plan handelt, bei dem im 
Umland Geschoßwohnungsbau festgesetzt wird. 
 
Innerhalb der Gebietsentwicklungsplanung (GEP) war die Stadt Rendsburg auf Antrag der 
Gemeinde Borgstedt bereit, 54 Wohneinheiten aus der I. Priorität abzugeben, da sie diese 
Wohneinheiten bis 2020 nicht benötigen wird. Im Gegenzug verzichtet die Gemeinde Borgstedt 
auf 54 Wohneinheiten der II. Priorität. Dadurch ist das Vorhaben der Gemeinde Borgstedt für den 
Bebauungsplan Nr. 18.3 innerhalb der GEP abgesichert.  
 
Der Vorstand der GEP hat diesem Tausch einstimmig zugestimmt. Mit dem vorgenommenem 
Tausch innerhalb des Rahmens der I. Priorität wird dem Ergebnis des für das Jahr 2019 
angesetzten Monitorings nicht vorweggegriffen. 
 
Seitens der Stadt Rendsburg werden daher keine Anregungen oder Hinweise zu der vorliegenden 
Bauleitplanung der Gemeinde Borgstedt vorgetragen. 
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
 
 
TOP 10: 
Anfragen und Mitteilungen 
 
TOP 10.1: 
Anfragen und Mitteilungen 
Zweckentfremdung von Wohnraum 
 
Fachbereichsleiter Thomsen greift den Beschluss aus der Bauausschusssitzung vom 26.02.2019 
auf: 
 

„Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob es möglich ist, in der Stadt Rendsburg eine 
Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum einzuführen.“ 

 
Er erklärt, dass es in Schleswig-Holstein keine Rechtsgrundlage für den Erlass einer Satzung über 
das Verbot einer Zweckentfremdung von Wohnraum gibt. Hierzu gab es seit 2015 Initiativen, ein 
entsprechendes Landesgesetz (sogenanntes Wohnraumschutzgesetz) in Schleswig-Holstein zu 
beschließen, das u. U. eine derartige Rechtsgrundlage hätte sein können. 
Somit kann keine örtliche Satzung zur Verhinderung derartiger Umnutzungen von Wohnraum in 
gewerbliche Räume, zu freiberuflichen Zwecken oder als Ferienwohnungen erlassen werden.  
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
 
 
TOP 10.2: 
Anfragen und Mitteilungen 
Conventgarten, Umgestaltung der Treppenanlage 
 
Fachbereichsleiter Thomsen teilt mit, dass dieses Thema im Bauausschuss angefragt wurde. Zu-
ständigkeitshalber wird das Thema am 25.04.2019 im Umweltausschuss behandelt. 
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
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TOP 10.3: 
Anfragen und Mitteilungen 
WC-Anlage aus Frankreich 
 
Ratsherr Kohlmeyer hat angefragt, ob die WC-Anlagen-Modelle aus Frankreich auch in Deutsch-
land eingesetzt werden können. 
Fachbereichsleiter Thomsen entgegnet, dass zunächst der Hersteller und der Vertrieb in Deutsch-
land ermittelt werden muss.  
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
 
 
TOP 10.4: 
Anfragen und Mitteilungen 
Betonsperren in der Holsteiner Straße 
 
Ratsherr Kohlmeyer fragt an, wieso in der Fußgängerzone Holsteiner Straße eine rot-weiße Be-
tonsperre vor einem Baugerüst errichtet worden ist. 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass in der Holsteiner Straße auch Lieferverkehr zugelassen 
ist. Aus diesem Grunde benötigen die Gerüste einen Anfahrschutz. 
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
 
 
TOP 10.5: 
Anfragen und Mitteilungen 
Ansiedlung Amazon in Borgstedt 
 
Ratsherr Schaffner fragt an, ob die Ansiedlung von Amazon in Borgstedtfelde Thema in der Ent-
wicklungsagentur war. 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass die Entwicklungsgesellschaft nicht involviert war. 
Borgstedt verfügt über einen B-Plan, in dem Reserveflächen vorhanden waren. Amazon hat ein 
Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, um die Leistungsfähigkeit des Anschlusses an die A 7  
zu überprüfen. Planungsrechtlich gibt es keine Bedenken. 
Ratsherr Schaffner merkt an, dass sich die Ansiedlung negativ auf die Rendsburger Innenstadt 
auswirken wird. 
Fachbereichsleiter Thomsen entgegnet, dass es sich um ein logistisches Unternehmen und nicht 
um einen Einzelhandelsbetrieb handelt. 
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
 
 
TOP 10.6: 
Anfragen und Mitteilungen 
Gestaltungssatzung 
 
Herr Rothberger hat eine Anfrage zur Gestaltungssatzung gestellt. Hierbei geht es in erster Linie 
um eine statistische Auswertung der Verwaltungstätigkeit. Er möchte darauf hinweisen, dass die 
Verwaltung zur Auskunft verpflichtet ist. 
Ratsherr Knabe teilt mit, dass die Verwaltung keine derartigen Statistiken führt. 
Üblicherweise beruft der Bauausschussvorsitzende den Gestaltungsbeirat bei besonderen Vor-
kommnissen ein. Dann erfolgt ein Abgleich zwischen der Ist-Situation und möglichen Hemmnissen. 
 
Ratsherrn Vollstedt erschließt sich der Sinn und Zweck der Anfrage nicht. 
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Herr Rothberger hätte gerne einen Überblick über Probleme, die im Zusammenhang mit der Ge-
staltungssatzung auftreten. 
 
Bürgermeister Gilgenast bietet an, die letzten Protokolle des Gestaltungsbeirates zur Verfügung zu 
stellen. 
Ratsherr Vollstedt ist der Meinung, dass der Bauausschuss darüber beschließen muss, falls derar-
tige Statistiken von der Verwaltung geführt werden sollen. 
 
Ratsherr Knabe schlägt vor, in nächster Zeit den Gestaltungsbeirat einzuberufen. 
 
Herr Rothberger wird den Vorschlag in der Fraktion beraten. 
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
 
 
TOP 10.7: 
Anfragen und Mitteilungen 
Konrad-Adenauer-Straße 
 
Ratsherr Möhding bedankt sich bei der Verwaltung für die Umsetzung seiner Anregung, an der 
Ecke Konrad-Adenauer-Straße/Kieler Straße die Sichtbehinderung durch das Buschwerk beseitigt 
zu haben. 
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
 
 
TOP 10.8: 
Anfragen und Mitteilungen 
Herderschule 
 
Ratsfrau Landt fragt an, ob dem Bauausschuss das gesamte Gutachten vorgelegt werden kann. 
Fachbereichsleiter Thomsen erklärt, dass die Präsentation dem Protokoll als Anlage beigefügt 
wird. Bei dem Gesamtgutachten handelt es sich um eine Gebäudebestandsanalyse, die für die 
Entscheidungsfindung nicht hilfreich ist. Fall es gewünscht ist, wird auch Akteneinsicht angeboten. 
 
Ratsfrau Landt verweist auf die Sitzung der Ratsversammlung am 28.03.2019, in dem der Be-
schluss gefasst wurde, dass die Verwaltung beauftragt wurde, Preisinformationen bis zur nächsten 
Bauausschusssitzung für die entsprechende Modulbauweise einzuholen. 
 
Herr Luckhardt weist darauf hin, dass die Kosten der Vorlage zu entnehmen sind, wo sie verglei-
chend dargestellt werden. 
 
Fachbereichsleiter Thomsen vertritt die Auffassung, dass zunächst der Zieldefinitions-Workshop 
durchgeführt werden sollte, um dann in eine weitergehende Kostenermittlung einzusteigen. 
 
Ratsherr Rösener hätte die Präsentationen oder Gutachten bereits gern vor der Sitzung gehabt, 
damit er sich entsprechend vorbereiten kann. 
 
Fachbereichsleiter Thomsen fragt an, welche Informationen in der Beschlussvorlage zur Herder-
schule im Einzelnen gefehlt haben. 
 
Ratsherr Rösener fühlt sich nicht ausreichend informiert, so dass er in den Sitzungen lediglich 
Kenntnis nehmen und sich nicht einbringen kann. 
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.  
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TOP 15: 
Bekanntmachung von in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen 
 
In nicht öffentlicher Sitzung wurden keine Beschlüsse gefasst.  
 
 
Termin 
 
Die nächste turnusmäßige Sitzung des Bauausschusses findet am 
 

Dienstag, 4. Juni 2019, 18:00 Uhr 
 
statt.  
Hierzu ergeht eine gesonderte Einladung.  
 
 
 
 
 

Für die Richtigkeit 
 
 
 
 

Ratsherr 
als Vorsitzender des 

Knabe 

 Amtsrätin 
als Protokollführerin 
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